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(54) Stanzvorrichtung und Verfahren zum Stanzen von Wellpappe

(57) Die Stanzvorrichtung zum Stanzen eines Bo-
gens (30) aus Wellpappe (32) mit einer vorgegebenen
Dicke umfasst eine Trägerplatte (12), in der wenigstens
eine Stanzlinie (18) so befestigt ist, dass sie senkrecht
zur Trägerplatte (12) vorsteht und an ihrem vorstehen-
den, freien Ende eine Stanzkante (22) aufweist. Zur Aus-
bildung einer sauberen, optisch einwandfreien Schnitt-
kante ist angrenzend an wenigstens eine Längsseite der
Stanzlinie (18) eine parallel zur Stanzkante (22) verlau-

fende Niederhaltefläche (20) angeordnet, wobei der Ab-
stand der Niederhaltefläche (20) zur Trägerplatte (12)
geringer ist als der Abstand der Stanzkante (22) zur Trä-
gerplatte (12). Der Abstand zwischen Stanzkante (22)
und Niederhaltefläche (20) entspricht abhängig von der
komprimierten Dicke des zu stanzenden Bogens (30) un-
gefähr 0,40 mm bis 2,00 mm. Die Niederhaltefläche (20)
besteht aus einem nicht elastischen Hartmaterial.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stanzvorrichtung und
ein Verfahren zum Stanzen eines Bogens aus Wellpappe
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bzw. 10.
[0002] Es sind Stanzvorrichtungen bekannt, die eine
Trägerplatte aufweisen, in der wenigstens eine Stanzli-
nie so befestigt ist, dass sie senkrecht zur Trägerplatte
vorsteht und an ihrem vorstehenden freien Ende eine
Stanzkante aufweist. Zur Durchführung einer Stanzung
wird ein Bogen aus Wellpappe auf eine Gegenplatte auf-
gelegt und anschließend die Stanzvorrichtung in Rich-
tung der Gegenplatte bewegt, bis die Stanzlinie auf den
Bogen auftrifft und bei einer weiteren Bewegung den Bo-
gen durchstanzt, bis sie auf der Gegenplatte auftrifft. Be-
dingt durch das Material der Wellpappe entstehen bei
diesem bekannten Verfahren entlang der Schnittkante
Stanzhaare und Stanzstaub, die das optische Erschei-
nungsbild des Bogens entlang der Schnittkante negativ
beeinträchtigen. In der letzten Zeit sind die Anforderun-
gen für Wellpappeverpackungen gestiegen. Es wird ein
optisch einwandfreies Schnittbild der gestanzten Schnitt-
kanten verlangt. Um dies zu erreichen, ist es bekannt,
unterschiedliche Funktionsgummierungen an den Sicht-
kanten einzusetzen. Durch Einsatz von Funktionsgum-
mierungen ist man jedoch in der Auswahl der exakten
Höhe und Härte stark eingeschränkt. Weiter sind andere
Bereiche in der gewöhnlichen Handhabung einer Stanz-
form nicht mehr möglich, wie nachträgliches Anbringen
von Transporthaltepunkten, oder ein Linienwechsel ohne
Beschädigung der Trägerplatte. Die Funktionsgummie-
rung wird gewöhnlich mit Sekundenkleber angebracht,
dadurch verbindet sich dieser mit den Schneidlinien und
der Trägerplatte zu einem festen Verbund, der sehr
schwer ohne Beschädigungen der Trägerplatte zu lösen
ist.
[0003] Aus der DE 298 22 177 U1 ist eine Stanz-Rill-
vorrichtung bekannt, bei der eine Stanzlinie und eine Rill-
linie angrenzend zueinander in einem Aufnahmeschlitz
einer Trägerplatte fixiert sind.
[0004] Die DE 20 2013 100 883 U1 beschreibt einen
Zurichtebogen für ein Bandstahl-Stanzwerkzeug, der ei-
ne einfache Zurichtung unter Berücksichtigung der
Durchbiegung des Stanztiegels ermöglicht. In einer Trä-
gerplatte sind Stanzlinien und Rilllinien nebeneinander
im Abstand angeordnet.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Stanzvorrichtung und ein Verfahren zum Stan-
zen von Wellpappe bereitzustellen, durch die optisch ein-
wandfreie Schnittkanten in einem Bogen aus Wellpappe
ausgebildet werden können.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Stanzvorrichtung zum Stanzen von Wellpappe mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Stanz-
vorrichtung sind Gegenstand der Patentansprüche 2 bis
9.
[0007] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird außer-

dem durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Paten-
tanspruchs 10 gelöst, das in den Patentansprüchen 11
und 12 vorteilhaft weitergebildet ist.
[0008] Wenn mit der erfindungsgemäßen Stanzvor-
richtung eine Stanzung in einem Bogen aus Wellpappe
durch eine Stanzlinie durchgeführt wird, wird der Bogen
unmittelbar neben der Stanzlinie durch die Niederhal-
tefläche komprimiert. Hierdurch wird ein durchgängig
sauberer und gleichmäßiger Schnitt aller Papierlagen ei-
nes Bogens aus Wellpappe gewährleistet. Die Kompri-
mierung findet bevorzugt neben der Längsseite der
Stanzlinie statt, die dem Teil des Bogens zugewandt ist,
der in Falt/Klebemaschinen, Aufstellmaschinen
und/oder Befüllmaschinen zu einer Verpackung weiter-
verarbeitet wird. Durch das Komprimieren des Bogen-
materials entsteht nicht nur eine exakt gestanzte Schnitt-
kante, die als Anlagekante in den Maschinen dient. Es
wird außerdem der Anteil der Stanzhaare und des Stanz-
staubs erheblich reduziert. Außerdem werden durch die
Niederhaltefläche die Haltepunkte in ihrer Festigkeit un-
terstützt. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit
nachträglich Haltepunkte einzuschleifen. Schließlich
kann ein Linienwechsel ohne Beschädigung der Stanz-
form durchgeführt werden.
[0009] Es kann eine Niederhaltefläche angrenzend an
beide Längsseiten oder nur eine Längsseite der Stanz-
linie angeordnet werden.
[0010] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Niederhaltefläche an einem aus dem nicht elastischen
Material bestehenden Niederhalter ausgebildet ist, der
anliegend an die entsprechende Längsseite der Stanz-
linie angeordnet ist
[0011] Die Niederhaltefläche kann aber auch einen
Teil der Stanzlinie selbst bilden.
[0012] Bei Teststanzungen wurde eine Reduzierung
des Stanzstaubs und der Stanzhaare um 85% gegenü-
ber den herkömmlich verwendeten Verfahren festge-
stellt. Diese Reduzierung ist insbesondere bei Verpa-
ckungen in der Lebensmittel-, der Elektro- und Feinme-
chanikindustrie von erheblicher Bedeutung.
[0013] Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Stanzvorrichtung wird anhand der beigefügten Figur
1, die eine Stanzvorrichtung zum Stanzen von Wellpappe
zeigt, näher erläutert.
[0014] Die erfindungsgemäße Stanzvorrichtung 10
weist eine Trägerplatte 12 und eine im Abstand zu dieser
angeordnete Gegenplatte 13 auf, die relativ zueinander
bewegt werden können, d.h. die Trägerplatte 12 wird in
Richtung der Gegenplatte 13 bewegt, die Gegenplatte
13 wird in Richtung der Trägerplatte 12 bewegt oder Trä-
gerplatte 12 und Gegenplatte 13 werden beide zueinan-
der bewegt. Diese Bewegungen sind anhand des Dop-
pelpfeils angedeutet.
[0015] Im Folgenden wird der Fall erläutert, in dem die
Trägerplatte 12 in Richtung der feststehenden Gegen-
platte 13 bewegt wird.
[0016] In der Trägerplatte 12 ist eine Stanzlinie 18 in
Form einer dünnen Platte mit einem Ende in einer Aus-
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nehmung 14 befestigt. Die Stanzlinie 18 weist an ihrem
der Trägerplatte 12 entgegengesetzten Ende eine Stanz-
kante 22 auf. Seitlich an die Längsseite der Stanzlinie 18
anliegend ist ein Niederhalter 16 ebenfalls in Form einer
dünnen Platte an seinem Befestigungsende 17 in der
Ausnehmung 14 aufgenommen. Der Niederhalter 16
weist an seinem der Trägerplatte 12 entgegengesetzten
Ende eine Niederhaltefläche 20 auf, die parallel zur Un-
terseite der Trägerplatte 12, zur Gegenplatte 13 und zur
Stanzkante 22 verläuft, wobei der Abstand der Nieder-
haltefläche 20 zur Trägerplatte 12 geringer ist als der
Abstand der Stanzkante 22 zu dieser. Die Niederhalteflä-
che 20 kann sich im Winkel zu der Gegenstanzplatte 13
und in der Flächenkontur verändern. Als Beispiel können
auch geriffelte, gekerbte, gewellte oder andere Profile
der Niederhaltefläche 20 zum Einsatz kommen.
[0017] Niederhaltefläche 20 und Stanzlinie können
auch ein Teil bilden.
[0018] Der Niederhalter 16 besteht aus nichtelasti-
schem Material, d.h. dass sich das Material des Nieder-
halters 16 bei der Komprimierung nicht sichtbar verformt.
Bevorzugt wird der Niederhalter 16 aus Stahl hergestellt.
Er kann aber auch z.B. aus Aluminium, aus einer Alumi-
niumlegierung oder aus Hartplastik hergestellt sein.
Nichtelastisch bedeutet, dass der Niederhalter 16 in der
Steifigkeit ein Elastizitätsmodul von wenigstens 0,20
kN/mm2 aufweist. Zum maximalen Elastizitätsmodul ist
hierbei keine Grenze gesetzt.
[0019] Wenn ein Bogen 30 aus Wellpappe gestanzt
werden soll, wird dieser auf die Oberseite der Gegen-
platte 13 aufgelegt. Anschließend wird die Trägerplatte
12 in Richtung der Gegenplatte 13 bewegt, bis die Stanz-
kante 22 der Stanzlinie 18 auf den Bogen 30 auftrifft und
diesen durchstanzt, bis die Stanzkante 22 auf der Ober-
seite der Gegenplatte 13 auftrifft. Der Abstand d zwi-
schen der Schnittkante 22 und der Niederhaltefläche 20
ist so gewählt, dass er geringer ist als die Dicke des Bo-
gens 30, so dass der Bogen 30 unmittelbar neben der
Stanzlinie 18 durch die Niederhaltefläche 20 auf die Di-
cke d komprimiert wird.
[0020] Anschließend wird die Trägerplatte 12 wieder
nach oben von der Gegenplatte 13 wegbewegt und der
gestanzte Bogen 30 weiterbefördert.
[0021] Der Abstand d zwischen der Stanzplatte 22 und
der Niederhaltefläche 20 wird abhängig von der Dicke e
und der Qualität der einzelnen Papierlagen und Arten
des Bogens 30 aus Wellpappe bestimmt.
[0022] Die Breite der Niederhaltefläche 20, die in die-
sem Fall der Dicke a des Niederhalters entspricht, beträgt
vorzugsweise 0,50 mm bis 3 mm. Die Niederhaltefläche
20 kann materialabhängig in Ausnahmen in der Breite
bis 10 mm betragen.
[0023] Als Beispiel, bei einem Bogen 30, der wie in Fig.
1 gezeigt, eine obere verpackungsinnenseitige Deck-
schicht 32 und eine untere verpackungsaußenseitige
Deckschicht 36 umfasst, zwischen denen eine Wellen-
lage 34 angeordnet ist, und der eine komprimierte Dicke
von 0,6 mm aufweist, beträgt der Abstand d vorzugswei-

se 0,4 mm bis 0,6 mm.

Patentansprüche

1. Stanzvorrichtung zum Stanzen eines Bogens (30)
aus Wellpappe (32) mit einer vorgegebenen Dicke,
mit einer Trägerplatte (12), in der wenigstens eine
Stanzlinie (18) so befestigt ist, dass sie senkrecht
zur Trägerplatte (12) vorsteht und an ihrem vorste-
henden, freien Ende eine Stanzkante (22) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass

- angrenzend an wenigstens eine Längsseite
der Stanzlinie (18) eine parallel zur Stanzkante
(22) verlaufenden Niederhaltefläche (20) ange-
ordnet ist, wobei der Abstand der Niederhalteflä-
che (20) zur Trägerplatte (12) geringer ist als
der Abstand der Stanzkante (22) zur Trägerplat-
te (12),
- der Abstand zwischen Stanzkante (22) und
Niederhaltefläche (20) abhängig von der kom-
primierten Dicke des zu stanzenden Bogens
(30) ungefähr 0,40 mm bis 2,00 mm entspricht,
und
- die Niederhaltefläche (20) aus einem nicht
elastischen Hartmaterial besteht.

2. Stanzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Niederhaltefläche (20) an-
grenzend an eine oder beide Längsseiten der Stanz-
linie (18) angeordnet ist.

3. Stanzvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Niederhaltefläche (20)
an einem aus dem nicht elastischen Material beste-
henden Niederhalter ausgebildet ist, der anliegend
an die entsprechende Längsseite der Stanzlinie (18)
angeordnet ist

4. Stanzvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Niederhaltefläche einen
Teil der Stanzlinie bildet.

5. Stanzvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
nicht elastische Hartmaterial einen Elastizitätsmodul
von wenigstens 0,20 kN/mm2 aufweist.

6. Stanzvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hartmaterial Stahl, Alumi-
nium, eine Aluminiumlegierung oder Hartplastik ist.

7. Stanzvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Breite (a) der Niederhaltefläche (20) 0,50 mm bis
10,00 mm, vorzugsweise 1,00 mm bis 2,00 mm, be-
trägt.

3 4 



EP 2 913 169 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

8. Stanzvorrichtung nach einem Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Niederhalter (16)
plattenförmig ist, wobei die Niederhaltefläche (20)
eine Seitenfläche des Niederhalters (16) bildet, und
der Niederhalter (16) auf der der Niederhaltefläche
(20) entgegengesetzten Seite ein Befestigungsende
(17) aufweist, an dem er anliegend an die Stanzlinie
(18) in einer Ausnehmung (14) in der Trägerplatte
(12) befestigt ist.

9. Stanzvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stanzlinie (18) und der Nie-
derhalter (16) in einer gemeinsamen Ausnehmung
(14) in der Trägerplatte (12) befestigt sind.

10. Verfahren zum Stanzen eines Bogen (30) aus Well-
pappe, bei dem der Abstand einer Stanzlinie (18) zu
dem Bogen (30) verringert wird, bis die Stanzlinie
(18) mit ihrer Stanzkante (22) den Bogen durch-
stanzt und auf eine Gegenplatte (13) auftrifft, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bogen (30) wäh-
rend des Durchstanzens unmittelbar neben der
Stanzlinie (18) gegen die Gegenplatte (13) kompri-
miert wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Komprimierung so durchgeführt
wird, dass die Dicke des Bogens (30) im Bereich der
Komprimierung um 5 % bis 10 % der Ausgangsdicke
verringert wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Komprimierung entlang der
gesamten Länge der Stanzlinie (18) durchgeführt
wird.
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